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„Alles was Recht ist“

Verfasser: Peter Haupt

21. Was ist zu tun, wenn der Antrag auf Grundsicherung abgelehnt wird?

Die Entscheidungen der Grundsicherungsträger unterliegen der Kontrolle durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit.

Gegen unrichtige Bescheide ist fristgerecht – innerhalb eines Monats bei schriftlicher Rechtsmittelbelehrung, ansonsten innerhalb eines Jahres – schriftlich Widerspruch beim Grundsicherungsträger zu erheben.

Innerhalb der gleichen Fristen ist gegebenenfalls gegen den ablehnenden Widerspruchsbescheid schriftlich Klage beim Verwaltungsgericht zu erheben. Für Verwaltungsgerichtsverfahren in Angelegenheit der Grundsicherung dürfen keine Gerichtskosten (Gebühren und Auslagen) erhoben werden. Der Grundsicherungsberechtigte kann sich im Gerichtsverfahren entweder selbst vertreten oder sich durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen.

Bezüglich der Anwaltskosten kann Prozesskostenhilfe beantragt werden.

22. Werden sich in nächster Zeit Änderungen hinsichtlich der Leistungen nach dem GSiG ergeben?

Der Gesetzgeber hat im Jahr 2003 ein umfangreiches Reformpaket verabschiedet, welches unter anderem vorsieht, dass das Sozialhilferecht zum 1. Januar 2005 in das Sozialgesetzbuch eingeordnet wird. Das bedeutet, dass aus dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) das SGB XII wird. Im Zuge dieser Neuordnung des Sozialleistungsrechts wird das GSiG aufgehoben, weil die dort verankerten Vorschriften der §§ 41 bis 46 in das SGB XII eingegliedert werden. Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden daher ab dem 1. Januar 2005 nach dem SGB XII gewährt werden.

Mit der Eingliederung des GSiG in das SGB XII bleibt die Grundsicherung prinzipiell erhalten. Änderungen werden sich jedoch insbesondere hinsichtlich des Umfangs der Leistungen sowie hinsichtlich der Freibeträge ergeben, die vom Einkommen abgesetzt werden können.

Wie sich dies finanziell im Einzelnen auf die Höhe der Grundsicherungsleistung

auswirkt, kann erst nach Erlass der neuen Regelsatzverordnung endgültig beurteilt werden. Wir

werden auf unsere  Internetseite http://www.epilepsie-selbsthilfe.de/bayern/schweinfurt über neue Erkenntnisse auf diesem Gebiet berichten.

23. Wo kann man weitere Informationen zur Grundsicherung bekommen?

Der Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte zu folgenden Fragestellungen Argumentationshilfen entwickelt:

• Argumentationshilfe bei Anrechnung des Kindergeldes

• Argumentationshilfe bei Anrechnung des Ortszuschlages und/oder Lohnsteuervorteilen

• Argumentationshilfe bei Nichtanerkennung der Unterkunftskosten

Die Argumentationshilfen enthalten jeweils einen Musterwiderspruch sowie eine Musterklage und können kostenlos von der Internetseite www.bvkm.de herunter geladen oder in gedruckter

Form beim Bundesverband für Körper und Mehrfachbehinderte angefordert werden.

Auskünfte zur Grundsicherung erteilen ferner die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung (Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, BfA sowie die Landesversicherungsanstalten,

LVA ) und die örtlichen Sozialämter, bei denen man auch die örtliche Anschrift des Grundsicherungsträgers erfragen kann.

Die BfA hat ein Service-Telefon zum Nulltarif eingerichtet. Die Telefonnummer

lautet: (0800) 3 33 19 19 ;

Sprechzeiten: Mo.-Do. 9.00-19.30 Uhr;

Fr. 9.00-13.00 Uhr

24. Gibt es weiterführende Literatur zum Grundsicherungsgesetz?

Wer sich noch detaillierter mit dem Grundsicherungsgesetz beschäftigen möchte, dem seien folgende Ratgeber empfohlen:
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Prof. Dr. Albrecht Brühl / Dr. Albert Hofmann 

Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Info-Kommentar für Lehre und Praxis (IK-GSiG),

ISBN3-9809050-0-4, Preis: 18 €

Heribert Renn / Dietrich Schoch Lehr- und Praxiskommentar LPKGSiG,

ISBN 3-8329-0009-8, Preis: 29 €

Stand: Januar 2004
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